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Vorwort zur dritten Auflage.

Aeit Erscheinen der zweiten Auflage hat es an Darstellungm 

der Haftpflicht nicht gefehlt. Wenn gleichwohl und ungeachtet der 

Veränderung des Rechtszustandes durch die neueste Gesetzgebung die 

Auffordemng erging, diesen Kommentar des Haftpflichtgesetzes noch 

einmal herauszugeben, so konnte ich mich derselben nicht entziehen. 

Die dritte Auflage, die hiermit dargeboten wird, darf sich als eine 

Neubearbeitung bezeichnen.

An dem Urtheil über das Gesetz, das sich durch dessen Er

folge und Schicksal reichlich bestätigt hat, konnte sich nichts ändern. 

Indessen ist manche polemisirende Bemerkung der früheren Auflage 

fortgelassen worden. Einem Gesetz gegenüber, das Jahre lang in 

Geltung gewesen ist, hat die Krittk seiner Bestimmungen natürlich 

an unmittelbarer Bedeutung verloren.

Die kommentarische Fonn ist geblieben. Doch ist, wie die In

haltsübersicht lehtt, gestrebt worden, der systematischen Ausfühmng 

wenigstens näher zu kommen; wie zu hoffen, nicht zum Schaden des 

Ueberblicks über die ganze Materie.

Als Hauptaufgabe mußte es erscheinen, das reiche Material, 

das sich theils in den Werken Anderer, namentlich dem Kommentar 

Eger's, welchem manche Belehrung verdantt wird, der geschickten 

Zusammenstellung Genzmer's und der systematischen Darstellung 

Westerkamp's, sodann aber in den Entscheidungen des Reichsober- 

handels- und des Reichsgerichts vorfindet, zu berücksichttgen. Letztere 

sind bis zum 10. Bande der offiziellen Sammlung benutzt worden.



IV Vorwort zur dritten Auflage.

Die Entscheidungen anderer Gerichte mit heranzuziehen, glaubte ich 
mir erlassen zu können. In dieser Hinsicht mag für die Neuzeit auf 
die Sammlung eisenbahnrechtlicher Entscheidungen, die Eger heraus
gibt, verwiesen werden.

Natürlich ist durch das vennehrte Material eine nicht unbe
trächtliche Erweiterung des Umfangs nöthig geworden.

Die Darstellung dessen, was die Gesetze über Kranken- und 
Unfallsversicherung gebracht haben, lag fern. Doch habe ich nicht 
unterlassen, an den geeigneten Stellen auf den Einfluß, den sie 
auf die Anwendung des Haftpflichtgesetzes äußern, im Allgenleinen 
hinzuweisen.

Bonn, im April 1885.

W. Endemann.
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Einleitung.

§. i.

1. E«tstrhv«g des Hastp-ichtgesetzes.
Grund zu der Entstehung des Reichsgesetzes vom 7. Juni 

1871, betreffend die Verbindlichkeit zum Schadenersatz für die bei 
dem Betriebe von Eisenbahnen, Bergwerken, Fabriken, Steinbrüchen 
und Gräbereien herbeigeführten Tödtungen und Körperverletzungen 
gab die große Unsicherheit des Rechts in Bezug auf die Frage, in
wieweit Betriebs- oder Arbeitsuntemehmer für die durch den Betrieb 
angerichteten Beschädigungen der Personen ihren Arbeitem sowohl als 
©ritten haftbar seien.

Weder das römische, noch das neuere gemeine Recht bot dafür 
dem Bedürfniß einigermaßen entsprechende Rechtssätze dar'). In 
Preußen legte allerdings das Eisenbahngesetz vom 3. November 1838 
§. 25 den Eisenbahngesellschaften die Verbindlichkeit zum Ersatz für 
allen Schaden auf, der bei der Befördemng aus der Bahn den be
förderten Personen oder Sachen, oder auch anderen Personen und 
deren Sachen entstand, und zwar so, daß sie sich nur durch dm Be
weis der Schadensentstehung aus eigener Schuld des Beschädigtm 
oder aus unabwendbarem Zufall zu befreien vermochten. Allein diese 
Hast war eben auf den bei der Befördemng erlittenen Schaden be
schränkt. Das Handelsgesetzbuch hatte nur bei dem Transport zur 
See umfassendere Bestimmungen wegen der Hast für Sachen- und 
Perfonenbeschädigung, bei den Frachtführern und Landtransportan-

*) S. darüber, namentlich auch über das angeblich nach Entsch. des R.O.- 
Handelsgerichts Bd. 12 S. 78 ff. vorhandene Gewohnheitsrecht, wonach große Trans
portanstalten, bez. Eisenbahnen, für alle Sach- und Personenbeschädigungen hasten 
sollen, die ihre Leute im Dienst verursachen, Westerkamp, in Endemann's Hand
buch des Handelsrechts Bd. 3 S. 616 ff. 621.

Endemann, Haftpflicht der Eisenbahnen rc. 3. Aufl. 1



2 Einleitung.

statten nur die Hast für die Erhaltung der transportirten Güter ge
ordnet. An einer Rechtsnorm über die Hast überhaupt der Betriebs- 
untemehmer für die durch den Betrieb angerichteten Schäden fehlte 
es überall, mit Ausnahme der Gebiete, in denen das stanzösische 
Civilrecht^) galt. Unbestreitbar war also, wie es auch die Prattische 
Erfahrung vielfach bestätigt hatte, eine Lücke vorhanden, auf deren 
Ausfüllung Bedacht zu nehmen, für die Gesetzgebung volle Ursache war.

Am besten wäre dies geschehen durch Aufftellung durchschlagen
der, die ganze Matene der Haftbarkeit des Betnebsuntemehmers 
umfassenden Vorschriften. Aber so war es nicht beschieden^). Es 
sollte nur zu einem Spezialgesetz kommen. Dafür lieferte die öster
reichische Gesetzgebung durch ihre Eisenbahn-Betnebsordnung vom 
16. November 1851 §. 192 3 4 5 6 7) und das Gesetz vom 5. März 1869 
über die im Eisenbahnbetneb eintretenden Unfälle eine PrÄcedeiiz.

Aus der äußeren Geschichte des Gesetzes ist kurz Folgendes mit- 
zutheilen. Als erster Ausgang läßt sich eine Petition des Ausschusies 
der nationalliberalen Partei zu Leipzigs bezeichnen, welche bei dem 
Reichstage in der Sitzung von 1868 einlief. Anlaß zu der Petttion 
warm mehrere Unfälle, welche sich damals in Bergwerken, namentlich 
zu Neuiserlohn und Lugau zugetragen hatten. Die Petenten forderten 
unter ausführlichem Hinweis auf die Unzulänglichkeit des bestehmdm, 
sowohl materiellen Civilrechts, als auch namentlich Prozeßrechts, eine 
Revision „der gesetzlichen Bestimmungen über Schädenansprüche von 
Privatpersonen bei nicht von ihnen verschuldeten Unglücksfällen".

In einem ausführlichen Referat«) sprach sich die Petitions-Kom
mission dafür aus:

die Petttton zur thunlichsten Berücksichtigung an den Bundes
kanzler abzugcken,

und nach einigen, kaum nennenswerthen Bemerkungen wurde dieser 
Anttag von dem Reichstage in der Sitzung vom 24. April 1868 
angenommen?). Im Reichstage war damit die Sache vorerst erledigt. 
Obgleich baw darauf im Jahre 1869 die Katastrophe im Plauenschen 
Gmnde, welche 296 Bergleuten das Leben kostete, neuen Stoff dar-

2) Cod. civ. art. 1384.
3) S. darüber unten §. 2 bei Not. 2.
4) Westerkamp a. a. O. S. 621 Not. 12.
5) Nr. 9 des Petitionsverzeichnisses. N.B.P. Nr. 29.
6) Drucks, von 1868 Nr. 56 unter Lit. B.
7) Stenogr. Berichte 1868 S. 175-176.



geboten hätte, sand man doch keinen Anlaß zu weiterer Anregung. 
Eine in der Sitzung vom 16. März 1870 verhandelte Interpellation 
nahm zwar auch auf den Erlaß eines Gesetzes über die Haftpflicht 
Bezug, aber doch nur nebenbei und ohne denselben als besonders 
dringlich zu bezeichnens.

Um so überraschender war es, daß dem ersten deutschen Gesammt< 
Reichstag gleichzeitig mit dem endlichen Abschluß der Reichsverfaflung 
und noch vor Abschluß des definitiven Friedens mit Frankreich ein 
Gesetzentwurf unterbreitet wurde, betreffend die Verbindlichkeit zum 
Schadenersatz für die bei dem Betriebe von Eisenbahnen, Bergwerken 

k. herbeigesührten Tödtungen und Körperverletzungen^). Die der 
Vorlage beigefügten Motive kündigten dieselbe als Erfüllung des von 
dem Reichstage in der Sitzung von 1868 gefaßten Beschlusses an. 
Sie erkannten an, daß die bestehende Gesetzgebung sowohl in Bezug 
aus das prozessuale, wie in Bezug auf das materielle Recht an großen 
Mängeln leide. Eine eingehende Erörterung thue dar, daß die mo- 
bcrtte Industrie Verhältnisse geschaffen habe, denen gegenüber die all
gemeinen Grundsätze über die Verpflichtung zum Schadensersatz in 
den Fällen körperlicher Beschädigung nicht mehr ausreichten. Dies 
wurde namentlich nach altpreußischem'°) und rheinischem Recht näher 
ausgeführt.

Unter Bemfung auf die Resultate der Kommission, welche 1865 
bis 1866 zu Dresden mit der Ausarbeitung eines gemeinsamen Obli
gationenrechts beschäftigt war, hielten es die Motive nicht für ange
messen, im Anschluß an das rheinische Recht etwa durch den allge
meineren Grundsatz zu helfen, daß jeder Beauftragte „während der 
Ausführung der ihm übertragenen Dienstleistung mit dem Auftraggeber 
vollständig zu identifiziren sei".

„Wenn es im Hinblick auf die in gleicher Proportion mit der 
Entwickelung der industriellen Anlagen sich mehrenden Unglücksfälle 
die Ausgabe der Reichsgesetzgebung sei, der körperlichen Integrität einen 
erhöhten Rechtsschutz zu verleihen, so müsse davon abgesehen werden, 
eine generelle Reform der Grundsätze über die Verpflichtung zum 
Schadensersatz herbeizuführen. Ein so weit gestecktes Ziel würde 
nur im Zusammenhänge mit dem ganzen System des Obligationen
rechtes sich erreichen lassen. Zur Zeit werde es sich allein darum

8) St.B. von 1870 (1. Sitzung) S. 317.
9) Datirt vom 28. März 1871; Nr. 16 der Drucks.
10) Preuß. Gesetz vom 3. November 1838 §. 25.



4 Einleitung.

handeln können, im Wege eines Spezialgesetzes Bestimmungen zu 
treffen, um denjenigen, welche bei mit ungewöhnlicher Gefahr ver
bundenen Untemehmungen an Leib oder Leben") beschädigt werden, 
beziehungsweise ihren Hinterbliebenen, einen Ersatz des erlittenen Scha
dens zu sichem. Hierbei seien vorzugsweise") die Eisenbahnen, Berg
werke und die Fabriken in Betracht zu ziehen".

Schon bei der ersten Berathung im Reichstage zeigten sich fteilich 
die großen Bedenken, welche gerade durch die hinter dem angeblich 
rein praktischen Standpunkt leicht bemerkbare Prinziplosigkeit des Ent
wurfs angeregt werden mußten. Verweisung an eine Kommission 
fand nicht statt.

Dagegen bildete sich eine sogenannte freiwillige Kommission aus 
Mitgliedern der verschiedenen Parteien, die es unternahm, den Ent
wurf durchzuprüsen. Sie sand denselben im Ganzen annehmbar, schlug 
aber eine ganze Reihe mehr oder minder erheblicher Abänderungen 
vor"). Dazu kamen vor oder während der zweiten Lesung noch zahl
reiche weitere Amendements"). Soweit sie noch in Betracht komrnen, 
find deren Schicksale unten zu erwähnen. Das Resultat der zweiten 
Lesung, die sich viel mehr in einen Kamps um die widerstreitenden 
Einzelintereffen und um einzelne Bestimmungen des Entwurfs auflöste, 
als daß sie die leitenden Grundsätze zu klarer Entscheidung gebracht 
hätte, war die Annahme des Entwurfs zu den §§. 1. 2. 4 unver
ändert nach der Vorlage. Im Uebrigen erlitt letztere mancherlei Um
gestaltungen").

Damit war jedoch der Streit noch nicht beendigt. In der 
Tagespreffe, in Denkschriften, Kritiken") u. s. w. erwiesen sich die

“) Eine dem Reichstage mitgetheilte Darstellung des Dr. Engel, Direktor 
des statistischen Bureaus zu Berlin, Nr. 46 der Drucksachen, zeigte, daß andere 
Arbeitszweige an Gefährlichkeit die hier hervorgehobenen erreichen, zum Theil sogar 
übertreffen.

,a) Richtiger gesagt.nach §§. 1 und 2: „allein". Die Motive beschränken sich 
dann darauf, nur die Ausschließung der Seeschifffahrt von diesem Gesetz mit dem 
Hinweis auf die Bestimmungen des H.G.Buchs zu rechtfertigen.

") Dmcks. Nr. 65 enthielt unter 10 Nummern 20 Amendements.
") Es sind in Nr. 70—82 der Drucks, mehr als 20 Amendements, zum Theil 

in mehreren Positionen, gestellt worden.
ls) Die zweite Lesung s. St.B. des Reichstags von 1871, 1. Session, S. 439. 

463. 487 fg.
") Unter den letzteren ist zu nennen: die des Reichstags-Abgeordneten 

von Swain« und die von 554 Interessenten aus Preußen, Bayern, Sachsen. Eine 
beachtenswerthe Darstellung in Betreff der legislat. Behandlung des Bergbaues,



Meinungen über den Entwurf sehr getheilt"). Auch die dritte Lesung^) 
führte noch zu einer Reihe von Abänderungsvorschlägen, deren Menge") 
offenbar nicht unerheblich zu Gunsten der Regiemngsvorlage wirkte.

Man wird wohl sagen dürfen, daß die Debatten im Reichstage 
hinlänglich dazu angethan waren, bei Sielen minder die Ueberzeugung 
von der Richttgkeit der hier vorgeschlagenen Sätze hervorzurusm, als 
vielmehr die Ansicht zu befestigen, daß man sich auf einem höchst un
sicheren Gebiete bewege.

Bei der Schlußabstimmung fand sich für das Gesetz eine große 
Majorität").

Nachdem der Bundesrath der veränderten Gestalt seine Zustim
mung ertheilt, ist das Gesetz, datirt vom 7. Juni 1871, in dem 
Reichsgesetzblatt Nr. 25, ausgegeben am 14. Juni 1871, publizirt 
worden.

In Elsaß-Lothringen wurde das Haftpflichtgesetz eingeführt durch 
Gesetz vom 1. November 1872'; und zwar vom 1. Januar 1873 ab. 
Seitdem im ganzen Reich gültig, hat dasselbe durch die Reichscivil- 
prozeßordnung^) und das Gerichtsverfassungsgesetz ^') einige Aenderung, 
sowie eine Beschränkung seiner Wirksamkeit durch die unten S. 10 
zu erwähnenden Gesetze erlitten.

Auch in anderen Ländern hat sich die Gesetzgebung mit der Frage 
der Haftpflicht, fteilich in verschiedenem Umfange und in verschiedener 
Weise, beschäftigt^). So, wie bereits erwähnt^), in Oesterreich, wo

um die sich im Reichstag hauptsächlich der Streit drehte, ist die Differtation: 
A. Frantz, die Haftbarkeit und Entschädigungspflicht bei den Verunglückungen des 
Bergbaues, Jena 1869. S. auch desselben Autors Darstellung in Hildebrand's 
Jahrb. für Nationalökonomie 1870 Bd. 1 S. 36 ff. — In Betreff der Eisenbahnen 
s. H. A. Simon (übers, von Weber), die Haftpflicht der Eisenbahnen in England, 
Weimar 1868. Lehmann, Körperverletzungen und Tödtungen auf deutschen Eisen
bahnen. Erlangen 1869.

") St.B. S. 575. 604 fg.
") Es sind ihrer in Nr. 93. 94. 99. 102 der Drucks, wohlgezählt 20.
'») St.B. S. 653.
M) Bezüglich seines §. 6 durch das Einf.Ges. zur C.P.O. §. 13 Nr. 6. S. 

unten zu §. 6.
2I) Bezüglich des §. 10; durch das G.B.Ges. §. 135 bzw. Einf.Ges. zu dem 

G.V.Ges. §. 8. S. unten zu §. 10.
22) S. die Zusammenstellung bei Genzmer, das R.Hastpflichtgesetz, 1882. 

Anhang; entnommen aus der Schrift: die Haftpflichtsfrage, Gutachten u. Be
richte des Vereins für Sozialpolittk, 1880.

’3) S. oben Not. 4.



neuerdings auch die Haftpflicht bei gewerblichen Unternehmungen in 
Angriff genommen worden ist, in England, wo die Hast den Unter
nehmer für Verunglückungen der Arbeiter durch ein Gesetz vom 7. Sep
tember 1880 Erweiterung erfahren hat, in der Schweiz, namentüch 
durch das Gesetz vom 1. Juli 1875 über die Hast der Eisenbahn- 
und Dampffchifffahrtunternehmungen M).

§. 2.
2. Inhalt und Larakter des GesetzeS.

Das Haftpflichtgesetz betrifft nur die Beschädigungen der Per
sonen, Tödtungen und Körperverletzungen. Es betrifft ferner solche 
nicht allgemeinhin, sofern sie durch den Betrieb irgend einer be
liebigen Unternehmung herbeigeführt werden, sondern hebt nur einige 
Arten von Unternehmungen aus der Gesammtheit aller Betriebe her
vor, um sie insonderheit einer Haftpflicht zu unterwerfen, deren Ein
zelheiten dann näher geregelt werden.

In dem Inhalte d esfeiben lassen sich füglich drei Bestandtheile 
unterscheiden').

1. Materiellrechtliche Bestimmungen, die in den §§. 1—5. 
8 enthalten sind. Aus diesen ergeben sich

a) vor allen Dingen die Unternehmungen, auf welche sich das 
Gesetz allein bezieht, die Voraussetzungen und der Umfang ihrer 
Hastbackeit. In dieser Hinsicht aber herrscht, während die wei
teren materiellrechtlichen Bestimmungen gemeinsame sind, eine 
große Verschiedenheit zwischen
aa) der Haftpflicht, die den Eisenbahnunternehmungen 

nach §. 1 auferlegt ist, und
bb) der Haftpflicht, welche einige andere, speziell bezeichnete 

Untemehmungen, nämlich Bergwerks-, Steinbruchs-, 

Gräberei- und Fabrikunternehmungen, nach §. 2 
zu tragen haben.

97ur bei den in §. 1 und §. 2 bezeichneten hat man überhaupt 
Gmud zu einer Haftbarkeit nach Maßgabe dieses Gesetzes ertennen 
wollen. Ausdehnung über jenen Kreis hinaus int Wege der Analogie

u) S. über Frankreich, Belgien, Niederlande G enzmer S. 169. 177. 178; 
Nordamerika das. S. 188.

*) Westerkamp a. a. O. S. 622; vgl. Endemann, 2. Aufl. S. 9.



§. 2. Inhalt und Karakter des Gesetzes.

erscheint unzulässig; zumal nach §. 5 dasselbe als Prohibitivnorm 
austritt.

Innerhalb des durch §. 1 und §. 2 gewiesenen Umfangs unter
scheidet das Gesetz in keiner Weise bezüglich der Person, welche von 
der Körperverletzung oder Tödtung betroffen wird.

Indessen hat unleugbar das Gesetz in erster Linie den Schutz der
jenigen im Auge, welche in dem Betriebe einer solchen Untemehmung 
beschäftigt sind. Es erscheint, wie vielfach, wenn auch nicht in den 
Motiven, doch in der Diskussion des Reichstags betont worden ist, 
wesentlich als ein Stück derjenigen Sozialgesetzgebung, welche die 
Stellung des Arbeiters gegenüber dem Arbeitgeber oder Untemehmer 
regeln soll.

Die Beschädigungen, welche das dergleichen Anstalten benutzende 
Publikum oder gänzlich unbetheiligte Dritte in derm Betrieb erleidm, 
würden für sich allein wahrscheinlich der Gesetzgebung keinen genü
genden Anreiz zum Einschreiten dargeboten haben. Wenigstens ist, 
wenn die Gefährlichkeit den hauptsächlichsten Maßstab abgeben soll, 
die Gefahr dieser Personen mit derjenigen der in dem Untemehmen 
thätigen Arbeiter oder Bediensteten nicht zu vergleichen. Nichtsdesto
weniger hat man alle Personen, welche thatsächlich eine derartige Be
schädigung erfahren, gleichviel ob dem Betriebe als Arbeiter angehörig, 
oder nicht, völlig gleich behandelt.

Desto schärfer wird in Betreff der Bedeutung der Haftpflicht 
unterschiedm. Nach §. 1 tragen die Eisenbahnen eine außerordentlich 
ausgedehnte Haftpflicht, nur begrenzt durch vis major oder eigenes 
Verschulden des Verletzten. Bergwerks-, Gruben-, Steinbmchs- und 
Fabrikuntemehmer hasten' dagegen nach §. 2 nur für Verschulden 
ihrer Angestellten.

b) Dann folgt in den §§. 3. 4 das Nähere über die Art des 
Schadensersatzes, der vermöge der nach den §§. 1. 2 beste
henden Haftpflicht zu leisten ist; woran sich dann die Bestim
mung des §. 7 in, welcher Gestalt der Schadensersatz zuzuer
kennen ist, anschließt.

c) In §. 5 wird verfügt, in wiefern die nach dem Gesetz be
gründete Haftpflicht durch Vertrag, Reglement u. s. w. nicht 
beschränkt oder aufgehoben werden kann.

d) Der §. 8 handelt von der Verjährung der aus der Haft
pflicht hervorgehenden Schadensersatzansprüche.



8 Einleitung.

2. Prozessualische Bestimmungen, die im Hinblick auf die 
zur Zeit des Erlasses gegebenen Zustände des Civilprozesses, nammt- 
lich für Rechtsstreite, deren Gegenstand Schadmsersatz ist, unentbehr
lich erschienen. Sie sind in den §§. 6. 7, welcher letztere freilich theil
weise auch dem materiellen Recht angehört, niedergelegt. Dahin ist 
aber weiter auch §. 10 zu rechnen, der eine Vorschrift über die sach
liche Zuständigkeit oberster Instanz für die aus dem Hastpflicht
gesetz entspringenden Rechtsstreitigkeiten getroffen hat.

3. Ganz für sich steht der §. 9. Er fixirt das Verhältniß 
der Bestimmungen des Reichsgesetzes zu den Bestimmungen 
des Landesrechts.

Aus der Inhaltsübersicht ergibt sich, daß das Gesetz ein Spezial
gesetz ist. Dieses Karakters war sich die Regierung bei Vorlegung 
des Entwurfs vollkommen bewußt. In den Motiven wurde aus
führlich entwickelt, warum auf eine umfassende prinzipielle Regelung 
der Haftpflicht im Zusammenhang mit dem ganzen System des Obli
gationenrechts verzichtet werden müsse. Der Entwurf sei vielmehr 
hervorgegangen lediglich aus praktischen Rücksichten, namentlich auf 
die besondere Gefährlichkeit gewisser von ihm ins Auge gefaßter Unter
nehmungen ; wobei, freilich nicht blos, aber doch großentheils, in erster 
Linie an die Gefährdung der Arbeiter gedacht wurde. Dieser Ge
sichtspunkt ist denn auch in den Verhandlungen des Reichstags immer 
wieder hervorgekehrt worden. Und da es, trotz mancher Versuche, 
im Reichstag nicht gelang, über das Vielen Anstoß erregende Wesen 
eines eng begrenzten Spezialgesetzes hinwegzukommen, da vielmehr 
schließlich die Vorlage der Regierung über allen Widerspruch siegte, 
kann es keinem Zweifel unterliegen, daß dwse Beschaffenheit des Ge
setzes als Spezialgesetz, das in der vorzugsweisen Gefährlichkeit ge- 
wiffer Betriebsarten seinen rechtfertigenden Gmnd hat, entschieden 
festzuhalten ist. Für die Auslegung wird dies vielfach wichtig.

Bei solchem Karakter des Gesetzes im Ganzen, zugleich auch bei 
der Tendenz und der Fassung seiner einzelnen Vorschriften war vor
auszusehen, daß dasselbe große theorettsche und praktische Schwierig
keiten Hervorrufen werde. Die Erwartung ist, wie die kommmtari- 
schen und systematischen Darstellungen, die vielen Entscheidungen der 
Gerichte, namentlich des Reichsoberhandels- und des Reichsgerichts 
lehren, in deren Sammlungm das Haftpflichtgesetz eine stehende Ru
brik bildet, nicht getäuscht worden. Kaum ein anderes Gesetz hat ver- 
hältnißmäßig so viel von sich reden gemacht.



Die Bedenken, die von Anfang an gegen eine solche legislative 
Spezialmaßregel geltend zu machen waren, sind hier nicht noch einmal 
zu entwickelns. Man hat mit dem bestehenden Gesetz zu rechnen. 
Ebenso mag auch unerörtert gelassen werden, ob dasselbe in seiner 
singulären Beschaffenheit nicht immerhin als ein wichtiger und heil
samer Fortschritt insofern anerkannt zu werden verdient, als es we
nigstens den Anfang zu einem wirksamen Rechtsschutz gegen Verletzun
gen von Leben und Gesundheit in dem großen Gewerbebetrieb be
zeichnet^).

Wird das Gesetz in diesem Lichte betrachtet, so tritt stets die 
Rücksicht aus die in der einen oder der anderen Art von Unterneh
mung beschäftigten Arbeiter entschieden in den Vordergrund. Niemand 
hat bisher die Haft für die Körperintegrität einer jeden Person, wie 
solche von den Eisenbahnunternehmungen nach §. 1 getragen wird, 
auf weitere Unternehmungen auszudehnen empfohlen. Wohl aber ist 
bald nach Erlaß des Gesetzes und häufig das Bedürfniß der Ausdeh
nung des §. 2 und der intensiveren Gestaltung der in diesem begrün
deten Haftpflicht betont worden. Und dabei hat stets die Sorge für 
die Sicherung der Arbeiter die Hauptrolle gespielt.

In solchem Sinne ist das Haftpflichtgesetz geradezu als eine we
sentlich auf den Arbeiterstand angelegte sozialpolitische Maß
regel betrachtet worden. Daher haben regelmäßig die Anregungen^) 
und Anträge, welche auf Verbesserung der Lage der Arbeiter abzielten, 
an das Hastpflichtgesetz angeknüpst. Indessen machte sich bald die 
Erwägung geltend, ob nicht einer Erweiterung und Befestigung der 
Haftpflicht die Jnvalidenversorgung oder Unfallsversicherung der Ar
beiter vorzuziehen fei2 3 4 5). Im Jahre 1881 legte die Reichsregierung 
dem Reichstag den Entwurf eines Gesetzes betreffend die Unfallver-

2) Meine Bedenken habe ich seiner Zeit in der Vierteljahrsschrift für Volks- 
wirthsch. Jahrg. IX Bd. 4 S. 33 ausgesprochen. — Zur Würdigung vom Stand
punkt der Gesetzgebungspolitik s. auch Lehmann, Körperverletzungen und Tödtungen 
auf deutschen Eisenbahnen, Berlin, 1871; v. Weber, Haftpflicht der Eisenb. in 
England, Weimar, 1868 u. A.

3) Westerkamp a. a. O. S. 623 IV a. E.
4) S. namentlich die oben §. 1 Not. 22 citirte Schrift des Vereins für Sozial

politik.
5) S. über die Erfahrungen mit der Unfallsversicherung Jacobi S. 16. 40; 

E. L. Jäger, ein Beitrag zur Versicherung der Arbeiter u. s. w. 1872, sammt 
Nachtrag 1873.



sicherung der Arbeiter.vor°), demzufolge der §. 2 des Haftpflichtge
setzes durch eine gesetzliche Versicherung der Arbeiter bei einer Reichs- 
versicherungsanstalt ersetzt werden sollte. Der Plan scheiterte, weil 
sich Bundesrath und Reichstag über die Einrichtung der Versichemng 
nicht zu verständigen vennochten').

Einige Bedeutung hat für die Haftpflicht auch das Reichsgesetz 
vom IS.Juni 1883 über die Krankenversicherung der Arbeiter. 
Darüber ist das Nöthige unten zu §. 4 zu bemerken.

Dann aber ist das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 
1884 zustande gebracht worden. Dasselbe berührt die selbständigen 
Eisenbahnunternehmungen °) nicht; wohl aber neben einer ganzen Reihe 
fernerer Unternehmungen die in §. 2 des Haftpflichtgesetzes bezeichneten. 
In welcher Weise wird, ohne das ganze Unfallversicherungsgesetz er- 
läutem zu wollen, bei Betrachtung des §. 2 erwähnt werden müssen. 
Obwohl nicht geradezu aufgehoben, hat dasselbe doch, soviel die Ar
beiter anlangt, durch das neue Gesetz sehr an Bedeutung verloren.

Wie aus diesen Zusammenhängen am Besten erhellt, hat daher 
die Haftpflicht, wenn sich gleich das vorliegende Gesetz nur mit dm 
privatrechtlichen Folgen derselben befaßt, einen Karakter, der sie keines
wegs nur als Bestandtheil des Privatrechts erscheinen läßt. Als 
wesentlich auf das Wohl der Arbeiter berechnete und zur Regelung 
des Verhältniffes dieser zu dem Unternehmer bestimmte Maßregel steht 
sie zugleich dem Verwaltungsrecht nahe. Wenn man auch das Hast
pflichtgesetz nicht geradezu als Verwaltungsrechtsgesetz bezeichnen kann, 
so hat dasselbe doch einen verwaltungsrechtlichen Hintergmnd und er
scheint daher anderen Schöpfungen der Sozialgesetzgebung, die ent
schieden dem Verwaltungsrecht angehören, was natürlich nicht aus
schließt, daß sie zugleich auch privatrechtliche Wirkungen herstellen, nahe 
verwandt').

6) S. über diesen Entwurf Westerkamp a. a. O. S. 623—626.
7) Zur Kritik des Plans s. außer den oben §. 1 Not. 22 angeführten Gut

achten des Vereins für Sozialpolitik Grothe, Haftpflicht und Arbeiterversicherung, 
Berlin, 1880; Steiner, zur Haftpflichtftage, Wien, 1881; Blum, die erste Frucht 
des deutschen Staatssozialismus, Leipzig, 1881; Arendt, die Reichsunfallversiche
rung; Schwanck, die deutsche Haftpflichtfrage, 1881; und v. Mühlenfels, die 
Haftpflicht der Eisenbahnen und die Unfallversicherung 1884.

8) Anders nach §. 1 Abs. 6 die nur accessorischen Betriebe der Eisenbahn, 
Werkstätten u. s. w., auf die §. 2 des Haftpflichtgesetzes anwendbar war.

9) Dieser Doppelkarakter wird scharf unterschieden von Sainctelette, de



§. 3. Auslegung des Gesetzes. Literatur desselben. H

§• 3.

3. Auslegung des Gesetzes. Literatur desselben.
I. Für die Auslegung des Gesetzes muß vor allen Dingen 

sein Kamkter als Spezialgesetz und zugleich sein Karakter als Reichs
gesetz wichtig werden. In der Absicht, aus besonderen, sozialpolitischen 
Gründen nur ein bestimmt abgegrenztes Gebiet der Haftbarkeit zu 
regeln, hat man sich nicht gescheut spezielle Rechtssätze, sowohl ma
teriellrechtliche, als prozeßrechtliche, aufzustelleu, unbekümmert dämm, 
ob diese zu den allgemeineren Sätzen des sonstigen Rechts passen, 
oder nicht. Es galt nur für gewisse Fälle und für diese in ge
wissen Richtungen eine Fürsorge zu treffen, die nach Gerechtigkeit 
und Billigkeit erforderlich erschien. Von den Vorschriften des übri
gen bürgerlichen Rechts aus die Auslegung zu untemehmen, ist daher 
von vorn herein bedenklich. Niemand wird freilich für ausgeschlosfen 
erachten, daß auf verwandte Sätze hingewiesen wird, wie dies auch 
ost genug, namentlich durch Versuche der Anknüpfung an das Preu
ßische Gesetz vom 3. November 1838 § 25, oder noch weiter zurück
greifend an Artikel 1384 des Code civil, oder an die Lehre des ge
meinrechtlichen Rezeptums, geschehen ist. Allein dabei verdient immer 
sestgehalten zu werden, daß auf solchem Wege höchstens Analogieen, 
nicht eine Grundlage der Auslegung zu gewinnen ist. Das Haft
pflichtgesetz betrachtet sich nicht etwa nur als eine Weiterbildung des 
bereits bestandenen Rechts, sondern als Schöpferin eines neuen Rechts, 
das bis dahin in solcher Weise gar nicht existirte. Ist dem so, dann 
ist schon deshalb die Argumentation von den Grundsätzen des sonstigen 
Rechts aus, wenn nicht ganz ausgeschlossen, doch nur mit Vorsicht, 
ohne den Gedanken an direkte oder nothwendige Nutzanwendung 
zulässig.

Auf denfelben Punkt führt aber insbesondere auch der Ka
rakter des Haftpflichtgesetzes als Reichsgesetz. In dem beschränkten 
Rahmen, den das Gesetz gewählt hat, sollte es einheitliches Recht 
für das ganze Reich schaffen. Das Prozeßrecht war bei Erlaß des 
Gesetzes und das bürgerliche Recht ist noch zur Stunde ein partikular 
verschiedenes. Auf das Partikularrecht bei der Auslegung zu rekur- 
riren, verbot sich daher von Haus aus nach dem Zweck des Reichs-

la responsabilitc et de la garantie, Bruxell. 1884; erstere ist d’ordre public, 
letztere d’ordre prive.



gesetzes, insofern durch Hineintragen der Begriffe und Rechtssätze der 
unter sich verschiedenen Partikularrechte die erstrebte Rechtseinheit ge
stört werden würde.

Mit Recht hat das Reichsoberhandelsgericht und ebenso das 
Reichsgericht ausgesprochen, daß die Ausdrücke, deren sich das Hast
pflichtgesetz bedient, wie z. B. Verschulden, nicht nach der Definition 
der Landesrechte, sondern einheitlich in dem Sinn zu verstehen seien, 
der ihnen in dem Reichsgesetz untergelegt worden ist1).

Das Gesetz will daher, soweit es Bestimmungen enthält, mit 
denen es dann als Reichsgesetz dem Landesrecht vorgeht11), aus sich 
selbst ausgelegt sein. Soweit es keine Bestinrmungen enthält, bleibt 
natürlich bei seiner Anwendung nichts anderes übrig, als erforder
lichen Falles auf das sonstige bürgerliche Recht zurückzugreisen. Je 
mehr man auf Interpretation des Gesetzes aus sich selbst angewiesen 
ist, desto leichter entsteht die Neigung, hierbei die sogenannten Ma
terialien, d. h. die Motive des Entwurfs, die Drucksachen und Proto
kolle des Reichstags über die Verhandlungen der Kommission und des 
Plenums als Hülfsmittel zu benutzen. Diesen alle Bedeutung abzu
sprechen wäre ungerechtfertigt. Unstreitig sind sie für die Kenntniß 
der Entstehung und der Tendenz des Gesetzes erheblich. Wovor aber 
mit größter Entschiedenheit gewarnt zu werden verdient, ist die ost 
wahrnehmbare Neigung, aus vereinzelten Meinungsäußerüngen auf 
die Absicht des „Gesetzgebers", jenes nur in der Phantasie existirenden 
Wesens, und damit auf den Sinn des Gesetzes zu schließen. Die 
Motive des Gesetzentwurfs können keineswegs ohne Weiteres auch nur 
als die Willensmeinung des einen Faktors der Gesetzgebung, der ver
bündeten Regierungen, nicht einmal als die ihrer Vertretung, des 
Bundesraths, mit irgend welcher Zuverlässigkeit angesehen werden. 
Denn es erhellt nicht, daß die Motive in dem Bundesrath, geschweige 
denn von den verbündeten Regierungen durchberathen und gebilligt 
worden sind. Allein gesetzt die Motive wären als Willenskundgebung 
der Reichsregierung anzuerkennen, so muß dann immer noch die Frage 
aufgeworfen werden, ob sich der andere Faktor der Gesetzgebung der
selben Auffassung und Begründung angeschlossen hat. Dies zu unter
stellen wird man im Ganzen sich angeregt fühlen, wo sich die Kom
mission und das Plenum des Reichstags der Regierungsvorlage ohne 
Bemängelung angeschlossen hat. Wo dagegen die Sätze des Entwurfs

T) S. darüber des Nähern unten zu den §§. 1 u. 2.
2) S. unten zu §. 10.


